
angehängt am 11.06.2021 

abgenommen am: 22.06.2021 

 

 

Markt Kirchseeon 

Bekanntmachung 
 

Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates findet statt am: 

 
Datum: 
 

Montag, 21. Juni 2021 

Uhrzeit: 19:30 Uhr 

Ort: ATSV-Halle, Sportplatzweg 7, 85614 Kirchseeon 
 

Tagesordnung - öffentliche Sitzung: 
 

1.) Bürgerfragen 

2.) Genehmigung der Niederschrift vom 31.05.2021 

3.) Klimaschutz/Energiemanagement; Hier: Kurzpräsentation durch den AK Energiewende 

4.) Klimaschutz/Energiemanagement; Hier: Vorstellung des Energieberichts  

5.) Bericht zur aktuellen Haushaltslage durch die Finanzverwaltung 

6.) Errichtung eines Pools in Osterseeon, Osterseeon 3a, Fl. Nr. 1055/17 der Gemarkung 
Kirchseeon; Hier: Tektur zur Baugenehmigung vom 07.01.2021 

7.) Antrag auf Baugenehmigung für die Erweiterung einer landwirtschaftlichen Bergehalle in Buch, 
Zornedinger Straße 8 

8.) Bauantrag für die Teilauffüllung einer landwirtschaftlichen Fläche zur Angleichung mehrerer 
Flurstücke in Buch, Am Hang 

9.) Antrag auf Baugenehmigung für den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit drei Wohneinheiten, 
einer Doppelgarage und vier oberirdischen Stellplätzen in Kirchseeon, Flurstraße 19  

10.) Entwicklungssatzung "Moos"; Hier: Wiederholung des Aufstellungsbeschlusses  

11.) Bebauungsplan Nr. 11 "Links der Bundesstraße" 

Hier: Antrag auf Einleitung eines Änderungsverfahrens  

12.) Bebauungsplan Nr. 1 Hubertussiedlung; Hier: Anfrage zur Bebauung Forstweg 2a 

13.) Einbeziehungssatzung Westlicher Ortsrand Buch 

Hier: Antrag auf Erweiterung auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.Nr. 519 

14.) Bahnüberführung Moosacher Str.; Hier: Beauftragung Zustandsbegutachtung 

15.) Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Märkte im Markt Kirchseeon 

Hier: 2. Änderung 

16.) Bekanntgaben und Ratsanfragen 
 

Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Jan Paeplow 
Erster Bürgermeister 

Aufgrund der aktuellen Infektionslage 
im Landkreis Ebersberg müssen 
Zuhörer der Gemeinderatssitzungen 
keinen Testnachweis mehr vorlegen.  
Es gilt aber weiterhin die Pflicht zum 

Tragen einer FFP2-Maske. 


